
 

 
 
HanseMerkur Krankenversicherung aG Siegfried-Wedells-Platz 1 20352 Hamburg Tel.: (0 40) 41 19-11 00, Fax: -32 57 www.hansemerkur.de 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
Tarif KTS 
 
Krankentagegeldversicherung für gesetzlich Versicherte 
 
Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Krankentagegeldversicherung  
nach Tarif KTS (AVB/KTS) 
 
 
 
I. Versicherungsfähigkeit  

 
Versicherungsfähig sind alle Personen, die als Arbeitnehmer in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis mit sechswöchiger Lohnfortzahlung stehen, 
Mitglied einer deutschen gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind und über ein regelmäßiges Einkommen verfügen. Das Höchsteintrittsalter im 
Tarif KTS beträgt 50 Jahre.  
 

II. Leistungen des Versicherers  
 
Bei vorübergehender völliger Arbeitsunfähigkeit zahlt der Versicherer ein Krankentagegeld ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit in vereinbarter Höhe. 
 
Die Höhe des vereinbarten Krankentagegeldes ergibt sich aus der Tarifbezeichnung (KTS/5 bedeutet z. B., dass ein Krankentagegeld von 5 EUR täg-
lich versichert ist). Die Zahlung des Krankentagegeldes erfolgt pro Tag; das Krankentagegeld wird auch für Sonn- und Feiertage gezahlt.  
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die der versicherten Person bekannten Erkrankungen oder Unfallfolgen, wegen derer sie in den letz-
ten 12 Monaten vor Beginn des Versicherungsschutzes ärztlich oder therapeutisch beraten oder behandelt wurde. Diese Einschränkung gilt nur, wenn 
der Versicherungsfall innerhalb der nächsten 24 Monate seit Beginn des Versicherungsschutzes eintritt und mit diesen Erkrankungen oder Unfallfolgen 
in ursächlichem Zusammenhang steht (vgl. § 5 Abs. 3 AVB/KTS).  
 
Berufskrankheiten und Berufsunfälle sind in den Versicherungsschutz eingeschlossen.  
 

III. Beiträge  
 
Die Beiträge werden nach den jeweils aktuellen technischen Berechnungsgrundlagen festgelegt. Sie ergeben sich für Neuabschlüsse aus der jeweils 
gültigen Beitragstabelle. Die monatlich zu zahlende Beitragsrate wird in dem Versicherungsschein bzw. einem späteren Nachtrag zum Versiche-
rungsschein ausgewiesen.  
 
Der Beitrag wird bei Abschluss des Versicherungsvertrages nach dem Eintrittsalter der versicherten Person festgesetzt. Als Eintrittsalter gilt der Unter-
schied zwischen dem Jahr des Versicherungsbeginns und dem Geburtsjahr der versicherten Person.  
 
Ab dem Ende des Kalenderjahres, in dem das 44. bzw. das 54. Lebensjahr vollendet wird, ist der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu entrich-
ten. In diesen Fällen besteht gemäß § 13 Abs. 4 AVB/KTS ein außerordentliches Kündigungsrecht.  
 
Die Bestimmungen der AVB/KTS zu Beitragsanpassungen bleiben unberührt. 
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